
                                                                                       
 

 

                                                                                                                

                                                                                                                       Gmunden, 8. Februar 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie aus den Medien sicherlich bereits erfahren haben, ist der Schulbetrieb nach den 

Semesterferien ab Montag, den 15. Februar 2021 neu geregelt worden. Ich habe diesbezüglich 

bereits am Mittwoch, den 3. Februar und Donnerstag, den 4. Februar ein Informationsmail an alle 

Schülerinnen und Schüler geschickt. 

 

Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal die wesentlichen Eckpunkte zusammenfassen:  

 

Ab 15. Februar gilt für alle Jahrgänge ein Schichtbetrieb mit geteilten Klassen – Gruppe A ist Montag 

und Dienstag im Präsenzunterricht laut Stundenplan, Gruppe B Mittwoch und Donnerstag. Die 

Woche darauf wechseln die Gruppen die Wochentage. Das Tragen einer FFP2-Maske ist während des 

gesamten Aufenthaltes im Schulgebäude verpflichtend. Regelmäßige Maskenpausen sind bei guter 

Durchlüftung vorgesehen! 

Aufgrund des Schichtbetriebes ist Montag und Mittwoch für die jeweilige Gruppe Testtag.  

Teststart ist um 7:30 Uhr in den Klassen. Daher ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler 

zu diesem Zeitpunkt pünktlich entsprechend den ausgehängten Sitzplänen in den jeweiligen Klassen 

anwesend sind. Die Schule ist ab 7:00 Uhr geöffnet.  

Sollte ein Schüler oder eine Schülerin, aus welchen Gründen auch immer, den Präsenzunterricht nicht 

besuchen, nimmt er/sie automatisch via LIVE-Stream von zu Hause aus mit der Präsenzgruppe am 

Unterricht teil. Die Anwesenheit wird in diesem Fall via TEAMS kontrolliert. Es entstehen durch 

diesen Hybridunterricht keine Lehrdefizite!   

Freitag ist generell Online-Tag mit Distance-Learning.  

Sollte ein Schüler oder eine Schülerin bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein, ist dennoch 

das Tragen der FFP2-Maske Pflicht. Eine Befreiung vom Selbsttest ist für jene Schüler, die bereits an 

COVID erkrankt waren, möglich, so ferne sie eine ärztliche Bestätigung oder einen Antikörpertest 

(nicht älter als sechs Monate) der Schulleitung vorlegen können.  

 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 


